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► Nr.  VO/2016/04049
öffentlich

Lübeck, 19.08.2016
Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
2.500 - Soziale Sicherung

Bearbeitung: Karin Gorziza (E-Mail: karin.gorziza@luebeck.de Telefon: 122 - 4400)

Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages gemäß § 19 a GkZ 
zwischen der Hansestadt Lübeck und der KOSOZ AöR zur Bildung 
einer Verwaltungsgemeinschaft
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

07.09.2016 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
27.09.2016 Hauptausschuss Öffentlich zur Vorberatung
29.09.2016 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung
04.10.2016 Ausschuss für Soziales Öffentlich zur Kenntnisnahme

Beschlussvorschlag:
1. Die Bürgerschaft stimmt dem Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zwi-

schen der Hansestadt Lübeck und der KOSOZ (Koordinierungsstelle für soziale An-
gelegenheiten) AöR zur Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft nach § 19a GkZ auf 
der Grundlage des beigefügten Vertragsentwurfes zu.

2. Die Hansestadt Lübeck wird vor einer möglichen Kündigung oder Änderung des öf-
fentlich-rechtlichen Vertrages mit der KOSOZ AöR eine Abstimmung innerhalb der 
kreisfreien Städte vornehmen.

Verfahren:
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen: 1.300 - 
Recht
Ergebnis: zustimmend

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
gem. § 47 f GO ist erfolgt: X Nein
Begründung: Entfällt, weil keine Planungen 
und Vorhaben vorliegen, welche sich unmit-
telbar auf Kinder und Jugendliche auswir-
ken.

Die Maßnahme ist: neu
freiwillig

X vorgeschrieben durch:  §§ 75 ff SGB XII, 
Landesrahmenvertrag S-H

Finanzielle Auswirkungen: Nein
X Ja (Anlage 4)
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Begründung:
Die Begründung ist der Anlage 1 zu entnehmen.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der Vertrag vor Inkrattreten von al-
len Ratsversammlungen/Bürgerschaft der kreisfreien Städte und dem Verwaltungsrat der 
KOSOZ AöR beschlossen sein muss.

Um ein Inkraftreten des Vertrages zum 01.10.2016 sicherzustellen, ist mit dem Vorsitzenden 
des Sozialausschusses einvernehmlich vereinbart worden, den Ausschuss erst nach Be-
schlussfassung durch die Bürgerschaft über den Vertrag zu informieren, da die erste Sitzung 
des Sozialausschusses nach der Sommerpause im Gremienlauf nicht erreicht werden konn-
te.

Anlagen:
Anlage 1 Begründung des Beschlussvorschlages

Anlage 2 öffentlich-rechtlicher Vertrag gemäß § 19 a GkZ einer Verwaltungsgemeinschaft

Anlage 3 Konzept sowie Ausarbeitung zur inhaltlichen Durchführung der Qualitäts- und Wirt-   
schaftlichkeitsprüfungen

Anlage 4 Finanzielle Auswirkungen

Senator Sven Schindler

2 von 18 in Zusammenstellung



Anlage 1 

 
Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages ge mäß § 19a GkZ 

zwischen der Hansestadt Lübeck und der KOSOZ AöR 
zur Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft 

 
 
Beschlussvorschlag 
 
1. Die Bürgerschaft stimmt dem Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen 

der Hansestadt Lübeck und der KOSOZ AöR zur Bildung einer 
Verwaltungsgemeinschaft nach § 19a GkZ auf der Grundlage des beigefügten 
Vertragsentwurfes zu. 

 
2. Die Hansestadt Lübeck wird vor einer möglichen Kündigung oder Änderung des 

öffentlich-rechtlichen Vertrages mit der KOSOZ AöR eine Abstimmung innerhalb der 
kreisfreien Städte vornehmen. 

 
 
Begründung 
 
Zu 1.  
 
Auf der Grundlage der §§ 75 ff des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII) steht der 
Hansestadt Lübeck als örtlicher Träger der Sozialhilfe ein Prüfrecht zur Durchführung von 
Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen in der Sozialhilfe zu. Die Ausgestaltung dieses 
Prüfrechtes erfolgt durch § 9 des Landesrahmenvertrages nach § 79 Abs. 1 SGB XII für 
Schleswig-Holstein vom 12.12.2012. In § 11 Abs. 1 Nr. 2 sieht das Ausführungsgesetz zum 
Zwölften Buch Sozialgesetzbuch in Schleswig-Holstein (AG-SGB XII) eine Finanzierung der 
örtlichen Träger der Sozialhilfe für Koordinierungsangelegenheiten in Höhe von 3,5 Mio. 
Euro jährlich vor. 
§ 11 Abs. 2 Nr. 2 Satz 2 präzisiert dies insofern, als für die mit 1,5 Mio. Euro vom Land 
finanzierte Aufgabenwahrnehmung von Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen nach 
dem Zehnten Kapitel SGB XII eine gemeinsame Arbeits- und Organisationsstruktur der 
örtlichen Träger der Sozialhilfe vorliegen muss. 
 
Bereits im Sommer 2014 haben sich die kreisfreien Städte und Kreise auf ein "Gemeinsames 
Konzept zur Umsetzung von Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen nach §§ 75/76 SGB 
XII der kreisfreien Städte und Kreise in Schleswig - Holstein" in Umsetzung des 
Landesrahmenvertrages nach § 79 Abs. 1 SGB XII verständigt. Hinsichtlich der Organisation 
dieser Prüfstruktur bestand Einvernehmen, dass dies bei der Koordinierungsstelle für soziale 
Angelegenheiten (KOSOZ), einer Verwaltungsgemeinschaft der Kreise in Schleswig-
Holstein, angegliedert wird. Dies konnte allerdings aufgrund der Kündigung des öffentlich-
rechtlichen Vertrages im September 2014 durch den Kreis Rendsburg-Eckernförde und einer 
seitdem laufenden Neuaufstellung der KOSOZ nicht umgesetzt werden.  
Eine getrennte Wahrnehmung dieser Prüfungen durch die kreisfreien Städte einerseits und 
die KOSOZ andererseits ist durch die eindeutige Festlegung im AG-SGB XII jedoch nicht 
möglich, so dass die Landeshauptstadt Kiel sich bereits Ende 2014 grundsätzlich bereit 
erklärt hatte, diese gemeinsame Prüfgruppe an ihre Verwaltungsorganisation anzugliedern, 
um zügig mit den Vorbereitungen für den Aufbau dieser Prüforganisation angesichts der vom 
Land bereits für 2014 vorgenommen Mittelzuweisung zu beginnen. 
Der Vorstand des Städtetags hat dieses Vorhaben in seiner Sitzung am 16.02.2015 
ausdrücklich begrüßt. 
Der Vorstand des Schleswig-Holsteinischen Landkreistages hat dieses Vorgehen jedoch 
abgelehnt, so dass es im Jahr 2015 wegen der bis dahin nicht abgeschlossenen 
Neuorganisation der KOSOZ zu keinen weiteren Aktivitäten in Bezug auf die Einrichtung 
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Anlage 1 

einer gemeinsamen Prüfinstitution kam und in 2015 auch keine Finanzmittel des Landes 
gezahlt wurden. 
 
Zum 01.06.2016 haben die Kreise das gemeinsame Kommunalunternehmen 
Koordinierungsstelle soziale Hilfen der schleswig-Holsteinischen Kreise AöR in der 
Rechtsform einer gemeinsam von den Kreisen getragenen Anstalt öffentlichen Rechts nach 
den §§ 19 b ff GkZ errichtet. 
 
Dieser KOSOZ AöR soll jetzt die gemeinsame Prüfinstitution der Kreise und kreisfreien 
Städte angegliedert werden. Hierzu ist es erforderlich, dass die kreisfreien Städte jeweils 
einen öffentlich-rechtlichen Vertrag gemäß § 19a GkZ zur Bildung von 
Verwaltungsgemeinschaften für eine gemeinsame Prüfinstitution aller örtlichen 
Sozialhilfeträger in Schleswig-Holstein mit der KOSOZ AöR abschließen. 
 
 
Finanzierung 
 
Durch die im AG-SGB XII vom Land Schleswig-Holstein bereitgestellten Mittel werden 
sämtliche Kosten im Zusammenhang mit der Errichtung und Aufgabenwahrnehmung der 
Prüfinstitutionen bei der KOSOZ AöR vollständig vom Land Schleswig-Holstein beglichen. 
 
Neben den für diese Prüfungsaufgaben einzustellenden zunächst fünf Mitarbeiter/innen 
werden aus den Landesmitteln darüber hinaus die Stellenanteile im Bereich des originären 
Vertragsmanagements der örtlichen Träger der Sozialhilfe finanziert, die im Zusammenhang 
mit der Durchführung von Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfungen stehen.  
 
Der als Anlage 2  beigefügte Entwurf eines öffentlich-rechtlichen Vertrages wurde auf der 
Grundlage eines Vorstandsbeschlusses des Städtetags Schleswig-Holstein von der 
Geschäftsstelle des Städteverbands entworfen, mit den kreisfreien Städten unter 
Einbeziehung der Rechtsämter der Landeshauptstadt Kiel und der Hansestadt Lübeck 
abgestimmt und mit Vertretern der KOSOZ AöR geeint. 
Neben dem Beschluss der Selbstverwaltungsgremien der kreisfreien Städte ist die 
Zustimmung der Träger der KOSOZ AöR – der Landkreise – erforderlich, die in Aussicht 
gestellt wurde. 
 
Die Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen der örtlichen Träger der Sozialhilfe auf der 
Grundlage des Landesrahmenvertrages werden ergänzt durch ein Prüfrecht, das dem 
Landesrechnungshof durch eine Änderung des Kommunalprüfungsgesetzes durch 
Beschluss des Schleswig-Holsteinischen Landtags in seiner Sitzung am 10.06.2016 
eingeräumt wurde. Danach kann der Landesrechnungshof Prüfungsrechte, die der 
kommunalen Körperschaft aufgrund von Rechtsvorschriften oder Verträgen im 
Zusammenhang mit dem SGB XII gegenüber Dritten zustehen, an ihrer Stelle wahrnehmen. 
Daneben bleiben die Prüfungsrechte der kommunalen Körperschaft bestehen. 
 
In einem Gespräch der Geschäftsstelle des Städteverbands Schleswig-Holstein mit der 
Präsidentin des Landesrechnungshofes wurde die Absicht des Landesrechnungshofes 
deutlich, eine Koordination der von dort wahrzunehmenden Prüfungen mit der gemeinsamen 
Prüfinstitution der örtlichen Träger der Sozialhilfe vorzunehmen.  
Für die in allen Haushalten der kreisfreien Städte hohen Ausgabepositionen für Leistungen 
nach dem SGB XII bedeutet dies eine ergänzende Möglichkeit der Überprüfung von Qualität 
und Wirtschaftlichkeit der vereinbarten Leistungen. 
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Anlage 1 

Zu 2.  
 
Für eine einheitliche Durchführung der Aufgabenwahrnehmung durch die KOSOZ AöR ist es 
aus Sicht aller Beteiligten erforderlich, dass nicht nur gleichlautende öffentlich-rechtliche 
Verträge zwischen den kreisfreien Städten und der KOSOZ AöR abgeschlossen werden, 
sondern dass auch mögliche Änderungsabsichten einzelner Städte vorher untereinander 
abgestimmt werden. 
Im Fall einer Kündigungsabsicht des öffentlich-rechtlichen Vertrages durch eine der 
kreisfreien Städte ist darauf zu verweisen, dass damit der gemeinsamen Prüfinstitution die 
Geschäftsgrundlage entzogen wird, da die Finanzierung des Landes aus dem AG-SGB XII 
nur dann erfolgt, wenn eine gemeinsame Prüfung durch alle 15 Träger der Sozialhilfe erfolgt. 
 
 
 
Der Vorlage werden neben dem Entwurf des öffentlich-rechtlichen Vertrages das als Anlage 
3 zugehörige gemeinsame Konzept sowie die Ausarbeitung zur inhaltlichen Durchführung 
der Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen beigefügt.  
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   Kiel, den 27.08.2016 

Az: 037.2 

 

 

 

 

Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen der kreisfreien Stadt1     

und der  

Koordinierungstelle soziale Hilfen  

der Schleswig-Holsteinischen Kreise,  

Anstalt des öffentlichen Rechts (KOSOZ AöR) 

 

über die Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft für die Durchführung von 

Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen  

nach dem zehnten Kapitel des SGB XII 

 

Die kreisfreie 2Stadt    , vertreten durch den Oberbürgermeister3 

und  

die Koordinierungstelle soziale Hilfen der Schleswig-Holsteinischen Kreise, Anstalt des 

öffentlichen Rechts (KOSOZ AöR), vertreten durch den Vorstand, 

vereinbaren gemäß § 19 a des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) in der 

Fassung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. 2003 S. 122), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

07.07.2015 (GVOBl. 2015 S. 200)  

nach Beschluss der Ratsversammlung4 vom     und  

Beschluss des Verwaltungsrats der KOSOZ AöR vom      

folgenden öffentlich-rechtlichen Vertrag: 

 

 

 

                                                           
1 Abweichende Stadtbezeichnung beachten: Landeshauptstadt Kiel, Hansestadt Lübeck 
2 Abweichende Stadtbezeichnung beachten: Landeshauptstadt Kiel, Hansestadt Lübeck  
3 Abweichende Bezeichnung für Lübeck beachten: Bürgermeister 
4 Abweichende Bezeichnung beachten, z.B. Lübeck = Bürgerschaft 

Anlage 2 
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Präambel 

Auf der Grundlage von § 9 des Landesrahmenvertrag nach § 79 Abs. 1 SGB XII für 

Schleswig-Holstein vom 12.12.2012 haben die örtlichen Träger der Sozialhilfe in 

Schleswig-Holstein, die Kreise und kreisfreien Städte, das vertragliche Recht zur 

Durchführung von Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen nach § 79 Abs. 1 Nr. 4 i. 

V. m. § 75 Abs. 3 Nr. 3 und § 76 Abs. 3 Satz 1 und 2 SGB XII.  

Für die Durchführung dieser Aufgabe stellt das Land Schleswig-Holstein gemäß § 11 

Abs. 1 und 2 des Ausführungsgesetzes zum SGB XII (AG-SGB XII) vom 30.04.2015 einen 

Betrag bis zu 1,5 Mio. Euro jährlich zur Verfügung. 

Mit der Bildung von Verwaltungsgemeinschaften nach § 19a GkZ zwischen der KOSOZ 

AöR und den kreisfreien Städten wird die Grundlage für eine gemeinsame 

Prüfungsinstitution geschaffen, deren nähere Ausgestaltung in diesem Vertrag geregelt 

wird. Grundlage für die Prüfungen ist das "Gemeinsame Konzept zur Umsetzung von 

Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen nach §§ 75/76 SGB XII der kreisfreien 

Städte und Kreise in Schleswig-Holstein"5, das Bestandteil des Vertrages wird. 

Die kreisfreien Städte werden gleichlautende öffentlich-rechtliche Verträge mit der 

KOSOZ AöR abschließen. 

Die kreisfreie Stadt _________________ bleibt zuständig für die Aufgabe. 

 

§ 1 Gegenstand des Vertrages 

(1) Die kreisfreie Stadt      und die KOSOZ AöR bilden eine 

Verwaltungsgemeinschaft gemäß § 19 a GkZ.  

(2) Die kreisfreie Stadt      nimmt zur Erfüllung der Aufgabe 

Durchführung von Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen nach § 79 Abs. 1 Nr. 4 i. 

V. m. § 75 Abs. 3 Nr. 3 und § 76 Abs. 3 Satz 1 und 2 SGB XII auf Grundlage des § 9 des 

Landesrahmenvertrags nach § 79 Abs. 1 SGB XII für Schleswig-Holstein vom 12.12.2012 

die KOSOZ AöR in Anspruch. 

 

 

 

§ 2 Aufgaben der Verwaltungsgemeinschaft 

                                                           
5
Anhang I: „Gemeinsames Konzept zur Umsetzung von Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen nach §§ 

75/76 SGB XII der kreisfreien Städte und Kreise in Schleswig-Holstein“. 
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(1) Ziel der Prüfungen ist die Überprüfung der vereinbarten Leistung zwischen dem 

örtlichen Sozialhilfeträger und dem Leistungserbringer hinsichtlich der Qualität 

(Struktur-, Prozess-, Ergebnisqualität) und der Wirtschaftlichkeit. 

(2) Die Prüfungen werden in allen Einrichtungstypen vorgenommen und umfassen auch  

Leistungen, die nicht dem Prüfbereich nach dem Selbstbestimmungsstärkungsgesetz 

unterliegen. Dies sind beispielsweise ambulant betreutes Wohnen, Teilhabe am 

Arbeitsleben (in Werkstätten für behinderte Menschen), sonstige Leistungen zur 

Beschäftigung und Tagesstrukturierung sowie heilpädagogische Leistungen. 

(3) Die Prüfungen werden als angemeldete oder unangemeldete anlassbezogene 

Prüfungen, als Regelprüfungen oder als Querschnittsprüfungen durchgeführt. 

 

§ 3 Aufgabendurchführung 

 (1) Die KOSOZ AöR bildet für die vertragsgegenständlichen Aufgaben innerhalb ihrer 

Verwaltung einen organisatorisch selbständigen Bereich (Prüfgruppe) und stellt die 

entsprechenden Personal- und Sachmittel zur Verfügung. 

(2) Die kreisfreie Stadt ______________ kann im Rahmen ihrer Zuständigkeit der KOSOZ 

AöR fachliche Weisungen erteilen.  

(4) Die näheren Einzelheiten der Aufgabendurchführung und der Zusammenarbeit 

ergeben sich aus dem Gemeinsamen Konzept zur Umsetzung von Qualitäts- und 

Wirtschaftlichkeitsprüfungen nach §§ 75/76 SGB XII der kreisfreien Städte und Kreise in 

Schleswig-Holstein, das als Anlage I Bestandteil dieses öffentlich rechtlichen Vertrages 

ist. 

 

§ 4 Zusammenarbeit  

(1) Die kreisfreie Stadt …….. stellt den regelhaften  Prüfungsbedarf bis 01.10. eines 

Jahres für das Folgejahr fest. Dieser Prüfungsbedarf ist in die gemeinsame 

Jahresplanung aufzunehmen (Prüfungsplan).  

(2) Über den Prüfungsplan findet eine Abstimmung zwischen der kreisfreien Stadt 

_____________ und der KOSOZ AöR statt. 

(3) Sind anlassbezogene Prüfungen außerhalb des Prüfungsplans notwendig, werden 

diese kurzfristig in enger Abstimmung durch die KOSOZ AöR durchgeführt. 

 

§ 5 Finanzierung 

(1) Die kreisfreie Stadt ………. als örtliche Sozialhilfeträgerin ist verpflichtet, die der 

KOSOZ AöR jährlich mit der Aufgabenwahrnehmung nach §§ 2 und 3 entstehenden 
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Kosten anteilig zu tragen. Die Höhe der abrechnungsfähigen Aufwendungen unter 

Zugrundelegung der KGSt-Tabelle „Kosten eines Arbeitsplatzes“ werden jeweils im 

Rahmen der Arbeitsplanung zwischen der KOSOZ AöR und den kreisfreien Städten 

Flensburg, Hansestadt Lübeck, Landeshauptstadt Kiel und Neumünster bis zum 31.10. 

des Vorjahres einvernehmlich abgestimmt. Die Abstimmung der abrechnungsfähigen 

Kosten für das Jahr 2016 erfolgt hiervon abweichend bis zum 31.07.2016.  

(2) Die Aufteilung der Kosten richtet sich nach dem Verhältnis der zum 31.12. des 

Vorjahres den einzelnen kreisfreien Städten zuzurechnenden Einrichtungen und Dienste 

zur Gesamtzahl aller Einrichtungen und Dienste der Kreise und kreisfreien Städte. 

(3) Die Zahlung hat grundsätzlich jährlich im Voraus bis zum 30.11. zu erfolgen. Im Jahr 

der Unterzeichnung dieses Vertrages ist die Zahlung einen Monat nach dem Tag der 

Unterzeichnung und entsprechend anteilig für das Jahr zu leisten. 

(4) Die Vertragspartner gehen einvernehmlich davon aus, dass die Kosten im 

Zusammenhang mit der Errichtung und Aufgabenwahrnehmung der Prüfinstitution bei 

der KOSOZ AöR vollständig durch die vom Land Schleswig-Holstein zur Verfügung 

gestellten Mittel beglichen werden können. Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, 

dass ergänzende Verhandlungen zur Aufgabenwahrnehmung sowie Kostentragung zu 

führen sind, wenn sich die Zahlungen des Landes verringern oder aus anderen Gründen 

nicht auskömmlich sind; Absätze 1 und 2 sowie das Sonderkündigungsrecht nach § 6 

Abs. 3 bleiben unberührt. 

 

§ 6 Auflösung der Verwaltungsgemeinschaft 

(1) Der Vertrag gilt für mindestens 3 Kalenderjahre. Er kann jeweils zum Ablauf des 3. 

Kalenderjahres, erstmals zum 31.12.2019 mit einer Frist von 12 Monaten gekündigt 

werden. Nach Aussprechen der Kündigung nehmen die beteiligten Vertragsparteien 

unverzüglich Verhandlungen über die Kündigungsfolgen mit dem Ziel einer 

einvernehmlichen Regelung auf.   

(2) Der Vertrag verlängert sich nach dem 31.12.2019 um jeweils 3 Jahre, wenn er nicht 

zuvor wirksam gekündigt worden ist. 

(3) Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass für den Fall, dass die vom Land 

Schleswig-Holstein zur Verfügung gestellten Mittel für die Aufgabendurchführung in 

dem im Zuständigkeitsbereich der kreisfreien Stadt ……..  erforderlichen Umfang 

absehbar dauerhaft nicht auskömmlich sind, der kreisfreien Stadt…….  das Recht zur 

außerordentlichen Kündigung  gemäß § 127 Abs. 1 LVwG  zusteht.  

(4) Die Kündigung bedarf der Schriftform. 

(5) Im Übrigen können Anpassung und Änderungen unter den Voraussetzungen des 

§ 127 LVwG verlangt werden. Beide Vertragsparteien sind darüber einig, dass 

insbesondere die Änderung der landes- und/oder bundesgesetzlichen Grundlagen für 

9 von 18 in Zusammenstellung



 

die Ausübung des Prüfungsrechts durch die örtlichen Träger der Sozialhilfe ein 

Anpassungsverlangen begründen können. 

 

 

─, den ─ 

 

Stadt ____________________________ 

─ 

(gesetzlicher Vertreter) 

 

 

die Koordinierungsstelle soziale Hilfen der schleswig-holsteinischen Kreise, AöR (KOSOZ AöR) 

─ 

(gesetzlicher Vertreter) 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage zu diesem Vertrag:  

Gemeinsames Konzept zur Umsetzung von Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen nach 

§§ 75/76 SGB XII der kreisfreien Städte und Kreise in Schleswig-Holstein 
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2. Verfahrensübersicht – Finanzielle Auswirkungen   KONSUMTIV

A Finanzielle 
Auswirkungen in € 2016 2017 2018 2019

Erträge 24.600,00 98.300,00 98.300,00 98.300,00

Aufwendungen -24.600,00 -98.300,00 -98.300,00 -98.300,00

Saldo Ergebnisplan 0,00 0,00 0,00 0,00
Einzahlungen 24.600,00 98.300,00 98.300,00 98.300,00

Auszahlungen -24.600,00 -98.300,00 -98.300,00 -98.300,00

Saldo Finanzplan 0,00 0,00 0,00 0,00

B 2016 Ergebnisplan Finanzplan

Mittel veranschlagt Ergebnisplan Finanzplan
Zusätzl. zu ordnen x x Gesamtlaufzeit Gesamtlaufzeit

Haushaltsbelastend 
Haushaltsentlastend                           
Haushaltsneutral  x x x x

C Haushaltsjahr Ergebnisplan

2016
Bezifferung Bezeichnung Betrag in €

(Minder)
Erträge:
(Mehr)
Erträge:

311001000.4481000 Grundversorgung u. Hilfen 
SGB XII - Erstattungen vom 
Land

24.600,00

(Minder)
Aufwendungen:
(Mehr)
Aufwendungen:

311001000.5456000 Grundversorgung u. Hilfen 
SGB XII - Erstattungen an 
sonst. Öffentl. 
Sonderrechnungen

-24.600,00

+ Saldo Ergebnisplan 0,00

Finanzplan
Bezifferung Bezeichnung Betrag in €

(Minder)
Einzahlungen:
(Mehr)
Einzahlungen:

311001000.6481000 Grundversorgung u. Hilfen 
SGB XII - Erstattungen vom 
Land

24.600,00

(Minder)
Auszahlungen:
(Mehr)
Auszahlungen:

311001000.7456000 Grundversorgung u. Hilfen 
SGB XII - Erstattungen an 
sonst. Öffewntl. 
Sonderrechnungen

-24.600,00

Saldo Finanzplan 0,00

Produktsachkonten

Produktsachkonten

Anlage 4Bereich: 2.500 - Soziale Sicherung
Produkt: 311001 - Grundversorgung u. Hilfen SGB XII

18 von 18 in Zusammenstellung


	Vorlage
	Anlage  1 Anlage 1 - Qualitäts-und Wirtschaftlichkeitsprüfung Vorlage.docx
	Anlage  2 Anlage 2 - Vertrag VG KOSOZ QW-Prüfungen endgültige Fassung Reinschrift 27.07.2016.docx
	Anlage  3 Anlage 3 - Umsetzung von QW.Prüfungen_24 06 2016
	Anlage  4 Anlage 4 - Qualitäts_Wirtschaftlichkeitsprüfung (2).xls

